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Regeste

Art. 14 Abs. 2 AVIG. Befreiung von der Beitragszeit infolge Invalidität des Ehegatten.
Massgebend für die Prüfung der Einhaltung der einjährigen Anmeldefrist ist der Zeitpunkt,
ab welchem die wirtschaftliche Situation zur Aufnahme einer unselbstständigen
Erwerbstätigkeit zwingt. Vorliegend hat es die Arbeitslosenkasse unterlassen, die
wirtschaftliche Lage der Beschwerdeführerin zu prüfen, weshalb sie dies nachzuholen hat
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 8. Juni 2011, AVI
2010/98). Abteilungspräsidentin Lisbeth Mattle Frei, Versicherungsrichterin Marie Löhrer,
a.o. Versicherungsrichter Christan Zingg; Gerichtsschreiberin Jeannine Bodmer Entscheid
vom 8. Juni 2011 in Sachen A.___, Beschwerdeführerin, gegen Kantonale
Arbeitslosenkasse, Davidstrasse 21, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, betreffend
Arbeitslosenentschädigung (Beitragszeitbefreiung) Sachverhalt:
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